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Zivilschutz
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Sanität (Rettungswesen, 
Samariter)

Gemeinden

Inbetriebnahme Notfalltreffpunkte ohne Evakuierung1

Bevölkerung

Entscheidung Vorbereitung Betrieb Notfalltreffpunkte

   Abkürzungen

KFS: Kantonaler Führungsstab
GFS: Gemeindeführungsstab
RFS: Regionaler Führungsstab

informiert 
Bevölkerung über 
Betrieb2)

nimmt Notfalltreff-
punkte in Betrieb3)

alarmiert GFS / RFS, 
informiert Akteure2)

 beauftragt Partner 
 des Bev.schutzes und
 informiert Gemeinden

entscheidet über 
Betrieb Notfalltreff-
punkte2)

entscheidet über 
Betrieb Notfalltreff-
punkte2)

führt auf Kantonsebene

entscheidet über 
Schliessung 
Notfalltreffpunkte2)

entscheidet über 
Schliessung 
Notfalltreffpunkte2)

beauftragt GFS / RFS 
mit Schliessung 
Notfalltreffpunkte2)

unterstützt bei 

Bedarf

beendet Betrieb 

Notfalltreffpunkte 

und retabliert

unterstützt bei 
Bedarf

unterstützt bei 
Bedarf

unterstützt bei 
Bedarf

Informiert 
Bevölkerung über 
Betrieb2)

führt auf regionaler Ebene

betreibt Notfalltreffpunkte
in der ersten Phase4)

betreibt Notfalltreffpunkte 
in der zweiten Phase

 unterstützt bei Bedarf

unterstützt bei Bedarf

unterstützt bei Bedarf

geht zum Notfalltreffpunkt, 
wenn Hilfe benötigt wird oder 
angeboten werden kann5)

beauftragt ZS mit 
Schliessung Notfalltreff-
punkte; informiert Akteure

   

Alarmierung

Information

Fachaufgabe

   

Legende   Symbole 

1) Szenarien, die zu einer Inbetriebnahme der Notfalltreffpunkte ohne Evakuierung führen können, sind Erdbeben,
    A-Waffen-Einsatz, Stromausfall, Strommangellage, Ausfall IKT, Ausfall Trinkwasserversorgung
2) Bei einem regionalen Ereignis, bei dem nur ein GFS/RFS betroffen ist, übernimmt der GFS/RFS die Aufgaben des KFS
    (Entscheid Betrieb/Schliessung, Alarmierung, Information). In diesem Fall übernimmt der KFS eine unterstützende Funktion.
3) Checklisten für den Betrieb der Notfalltreffpunkte stehen im Konzept Notfalltreffpunkte zur Verfügung.
4) Gemäss Konzept Notfalltreffpunkte; Sicherstellen der Verbindung der Bevölkerung zur Feuerwehr beim Ausfall der Telefonie
    (Teil der Notalarmierung).
5) Die Bevölkerung kann die Blaulichtorganisationen erreichen, indem sie an den Notfalltreffpunkten Hilfe anfordert und die
    Angehörigen des Zivilschutzes an den Notfalltreffpunkten die Blaulichtorganisationen aufbieten.

Feuerwehr


